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 Immerhin wäre ihr auch damit nur teilweise gedient. Vor allem

bliebe ihr weiblicher Vorname ein sie überaus störendes Moment. Wir
haben wiederholt in ähnlichen Fällen beobachten können, wie schwer es

Personen in gleicher Lage gelingt, eine ihrer männlichen Persönlichkeit

und männlichen Tracht entsprechende Stelle zu finden, da man überall

an dem weiblichen Vornamen Anstoß nimmt.

 So wird dieser in derartigen Fällen ein überaus verhängnisvoller, die

Existenzmöglichkeit schwer beeinträchtigender Umstand. Nur wenn ihr

mit der Aenderung der Tracht auch die Führung eines neuen Vornamens

gestattet wird, kann der Widerspruch, unter dem ein Zwitter von vor
wiegend männlicher Persönlichkeit leidet, durch den er sich und seinen

Mitmenschen beständigen Anlaß zu Anstoß und Aergernis gibt, beseitigt

werden.Natürlichwäre vom rein biologischen Standpunkt die völlige recht

liche Umwandlung der p. Sch. in einen Mann zu rechtfertigen, da
nach dem gegenwärtigen Stande der Vv issenschaft die äußeren Genitalien

für die Geschlechtsbestimmung nicht in höherem Grade in Betracht kom-

men dürfen als die sexuelle Gesamtpersönlichkeit.

 Ob die rechtlichen Schwierigkeiten, die sich einer solchen Umwand

lung entgegenstellen, da p. Sch. wohl zweifellos als ein überwiegend
männlicher Hermaphrodit anzusehen ist, männliche Keimdrüsen oder

Keimstoffe bei ihr indessen nur zu vermuten, aber nicht nachzuweisen sind,

sich überwinden lassen, können wir nicht beurteilen.

 Wäre das möglich, dann wäre die völlige Geschlechtsumwandlungder p. Sch. jedenfalls diejenige Lösung des schwierigen Falles, die seiner

wissenschaftlichen Beurteilung am besten Rechnung trägt.

 Sollte es aber unmöglich sein, dann ist jedenfalls die Erlaubnis, in
Männertracht gehen und ihren weiblichen Vornamen I.ouise in den männ

lichen Louis umändern zu dürfen, ein durch die Sachlage bedingtes Erfor

dernis für die p. Sch.

 Unser Gutachten geht demnach dahin:Louise Sch. ist unbedingt als ein Hermaphrodit anzusehen, und zwar

überwiegt entschieden die männliche Komponente.
Es ist in Anbetracht der ganzen Sachlage dringend geboten, daß die

p. Sch.I. die Erlaubnis erhält, ständig Männertracht tragen zu dürfen, so

 wohl, weil sie in Frauenkleidern einem verkleideten Manne gleicht

und dadurch ohne ihren Willen bei ändern Anstoß und Aergernis

erregt, als auch, weil ihre Gesundheit unter dem Tiagen von

Frauenkleidern leidet, und
II. daß ihr die Genehmigung erteilt wird, ihren weiblichen Vornamen

,,Louise“ in den männlichen „Louis umändern zu dürfen, weil
der weibliche Vorname sie beim Tragen männlicher Kleidung


